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—-H 221

Nur immer vefcheiden!
Die Kreissynode Nid au stimmte folgenden Thesen ihres Referenten und

Vorstandes über die Lehrerbildung bei:
1. Infolge der heutigen Fortschritte auf wissenschastlichem, sozialem und

pädagogischem Gebiete ist die Reorganisation der Lehrerbildung dringend not-
wendig.

2. Das Seminar ist mit einem Gymnasium zu verbinde».
3. Zm Interesse einer wahren Volksbildung sind als Endziele der Reor-

ganisation unentwegt anzustreben:
n) gründliche wissenschaftliche Bildung des Lehrers!
d) höhere« Alter und damit bessere Reife der ins Amt tretenden Lehrer

durch Einführung einer wenigstens vierjährigen Bildungszeit.
4. Um die angehenden Lehrer an gröbere Selbständigkeit in sittlicher, intel-

lektueller und gesellschaftlicher Beziehung zu gewöhnen, ist den Lehramtskandidaten
möglichste Freiheit zu gewähren.

5. Für Aspiranten, die sich nicht über Absolvierung des Pensums einer
Sekundärschule ausweisen können, ist ein halbjähriger Vorkurs hauptsächlich in
Französisch und Algebra zu veranstalten.

6. In der Lehrerbildungsanstalt ist der Unterricht in den grundlegenden
Fächern von akademisch gebildeten Fachleuten zu erteilen.

7. In jedem Fache soll der Zögling besonders mit den neuesten wissen-
schastlichen Forschungen bekannt gemacht und zu selbständigem Forschen angeregt
werden. Ein Hauptaugenmerk ist auf die Quellenkunde zu verlegen. (Siehe
These 12.)

8. Der Zögling soll in allen Fächern zur Abfassung zusammenhängender
Arbeiten und möglichst viel zum freien Vortrag angehalten werde». Die alte
Absragemethode ist aus ein Minimum zu beschränken (Repetitionsstnnde).

9. Während der ganzen Bildungszeit ist der Zögling zur Anlegung von
Tier-, Pflanzen- und Mineraliensammlungen anzuleiten.

19. Der Zögling ist auch anzuleiten, (an Stelle des bisherigen Handfertig-
keilsuntcrrichts) einfache physikalische Instrumente, chemische Präparate, Photo-
graphien und Modelle zur spätern Veranschaulichung in der Schule herzustellen.

11. Die Zöglinge sollen außer den Lehrstunden nicht gezwungen werden,
klassenweise dem Studium obzuliegen.

12. In einem Lesesaal sollen Zeitschriften, Fachschriften, sowie die ein-
heimischen und fremdsprachlichen Dichter, letztere auch in Uebersetzung, ferner zur
Unterstützung des Quellenstudiums besonders die grundlegenden wissenschaftlichen
Werke den Zöglingen zur Verfügung stehen.

13. In freien Vereinigungen sollen auch die Tagessragen besprochen werden.

(Politische Schulung.)
14. Der Unterricht in Mathematik, Naturkunde, Geographie und Geschichte

umfaßt den gesamten, für die Realabteiluug der Gymnasien vorgesehenen Unter-
richtsstofs.

15. In der Musik hat sich der austretende Lehramtskandidat nur über die
nötigen Kenntnisse zur Erteilung des Volksschulgesanges auszuweisen. Klavier-
und Violinunterricht sind fakultativ.

16. Das Zeichnen umfaßt nebst den für die Gymnasien aufgestellten Zielen
auch das Skizzieren.

17. Der Reorganisation des Seminars hat eine Enquete über Einrichtung
und Studienplan schweizerischer und ausländischer Lehrerbildungsanstalten voran-
zugehen. Die Ergebnisse derselben, sowie auch der Plan der neu zu gestaltenden
bernischen Lehrerbildungsanstalt, sind der Lehrerschaft und der Schulsynode zu
unterbreiten.
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